
 
 

Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 
Der Oberbürgermeister 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV OB-001(V)/08 

HA       
   
 
 
Geschäftsbereich: OB Fachbereich: Büro OB/StVA Termin der Tagung: 22.10.2008 
 
Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze        Soziales, Gleichst. u. Rechte d. Minderh.       
 Haushalt und Finanzen        Umwelt       
 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen        Hauptausschuss       
 Wirtschaft        Stadtverordnetenversammlung 22.10.08 
 Bau und Verkehr        Ortsbeiräte       
 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        JHA       

 

Beratungsgegenstand: 
Fraktionszuwendungen aus kommunalen Hauhaltsmitteln 

(Grundsatzbeschluss) 

 

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

1. In Anwendung des Runderlasses III Nr. 74/1994 des MI LdBbg vom 07.12.1994 unter Bezug auf die Bestimmungen 
der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVOBbg) vom 26.06.2002 (GVBI. II/02, S. 114) zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 16.04.2007 (GVBI. II/07. Nr. 08, S. 102) werden die Fraktionszuwendungen wie folgt festgelegt : 

 
-Sockelbetrag pro Fraktion      1.300 € monatlich 
- Betrag pro Fraktionsmitglied    150 € monatlich 

 
       2.    Die Geltungsdauer wird von Oktober 2008 bis Dezember 2009 festgelegt. 
 

   

__________________________________ __________________________________ 
Frank Szymanski   

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     
 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 
 
Die Notwendigkeit für die Beschlussfassung ergibt sich aus dem Auslaufen des Beschlusses 
OB-025-42/07 vom 28.11.2007 auf Grund der Beendigung der IV. Wahlperiode der 
Stadtverordnetenversammlung am 22.10.2008. 
 
Damit ist es erforderlich, eine neue Ermächtigungsgrundlage zu schaffen. 
 
Der Vorbehalt der Stadtverordnentenversammlung im auslaufenden Beschluss wird wirksam. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 
1. Gesamtkosten: 
ca. 150.000 € für das Haushaltsjahr 2009 
 
(ca. 20.000 € Einsparung gegenüber dem Haushaltsjahr 2008 auf Grund verringerter 
Fraktionsanzahl) 
2. Sicherstellung der Finanzierung: 
 
über HH-Stelle 1.0010.656000 

3. Folgekosten: 
 
In gleicher Höhe bei Weiterführung des Beschlusses in den Folgejahren 2010 ff, vorbehaltlich anderer 
Entscheidungen durch die Stadtverordnetenversammlung. 

 




